




Wer sitzt im Bundesrat, wer darf dort beraten, wer darf abstim-
men? Wie verlaufen Entscheidungsprozesse? 
In diesem Kapitel werden die Mitgliedschaft und die verschiede-
nen Organe des Bundes  rates dargestellt. Es geht darum, wie die
Arbeit des Bundes rates, aus dem nur selten in den Medien direkt
berichtet wird, im Alltag aussieht. Atmosphäre, Stil und Arbeits-
weise sind deutlich anders als im Bun  destag: Die Bundes -
ratsarbeit hat einen anderen Rhythmus und ein eigenes Verfahren.
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Der Sitz des Bundesrates
Seit dem 1. August 2000 hat der Bundesrat seinen Sitz in Berlin,
im Gebäude des ehemaligen Herrenhauses des Preußischen
Landtags in der Leipziger Straße 3–4. In der „Bundesstadt Bonn“
wird eine Außenstelle unterhalten. Einige Ausschüsse tagen dort
regelmäßig mehrmals jährlich.

Vorher hatte der Bundesrat seit seiner Konstituierung am 7. Sep-
tember 1949 zusammen mit dem Bundestag seinen Dienstsitz im
Bonner Bundeshaus. Seinen auch jetzt noch erhaltenen Plenar-
saal hatte er vom Parlamentarischen Rat übernommen, der dort
1948/49 das Grundgesetz erarbeitet hatte. Der Plenarsaal des
Bundestages, erstmals 1949 errichtet, lag nebenan.

Die Vollversammlung
Der Bundesrat: das ist seine Vollversammlung, das Plenum. Seine
Zusammensetzung ergibt sich aus Artikel 51 des Grundgesetzes:

„Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Regierungen der
Länder, die sie bestellen und abberufen."

Nur wer in einer Landesregierung Sitz und Stimme hat, kann also
Mitglied des Bundesrates sein. Wer von den Regierungs mit glie -
dern in den Bundesrat entsandt wird, das entscheidet die Regie-
rung selbst. Jedes Land kann aber nur so viele ordentliche Mit-
glieder für den Bundesrat benennen, wie es dort Stimmen hat. Die
übrigen Mitglieder der Landesregierungen werden üblicherweise
jedoch zu stellvertretenden Mitgliedern des Bundesrates bestellt,
sodass in der Praxis alle Regierungsmitglieder dem Bundesrat
angehören. Da die Geschäftsordnung des Bundes rates den stell-
vertretenden Mitgliedern dieselben Rechte wie den ordentlichen
einräumt, sind alle etwa 170 Benannten praktisch gleichberech-
tigt. Der Bundesrat ist ein „Parlament der Länder regierungen“. Die
Opposition in den einzelnen Ländern hat keine Möglichkeit, sich
im Bundesrat unmittelbar Gehör zu verschaffen.

Umzug von Bonn 
nach Berlin

Artikel 51 
Absatz 1 GG
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„Bundesrats-Wahlen“ gibt es nicht. Der Bundesrat kennt deshalb
auch keine Wahlperioden. Er ist verfassungsrechtlich gesehen ein
„ewiges Organ“, das sich aufgrund der Landtagswahlen von Zeit
zu Zeit erneuert. Die Wahlen zum Landesparlament haben da -
durch stets auch eine bundespolitische Bedeutung. Schon in den
50er-Jahren hieß es: „Deine Wahl im Hessenstaat zählt im Bonner
Bun des rat“. Die Wähler entscheiden zwar in erster Linie über die
Zu sam  mensetzung des Landtages und darüber, wer im Lande
regieren soll; indirekt wird damit aber zugleich festgelegt, wer im
Bundesrat Sitz und Stimme erhält, denn die Mehrheit im Landes -
parlament bestimmt die Landesregierung, die ihrerseits die Bun -
des ratsmitglieder aus ihrer Mitte bestellt. So erhält der Bun des  rat
auch seine demokratische Legitimation, denn seine Zusam men  -
setzung ist durch Wahlen, durch den Willen des Vol kes bestimmt.
Die Staats gewalt, die er ausübt, geht vom Volke aus.
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Die Stimmenverteilung
Müssen im föderativen Bundesorgan alle Gliedstaaten gleich stark
vertreten sein – so, wie im US-amerikanischen Senat jeder Einzel -
staat zwei Senatoren hat? Oder wäre es gerechter und demokra -
tischer, wenn die Einwohnerzahl maßgebend wäre, sodass zum
Beispiel Nordrhein-Westfalen 26-mal so viele Stimmen wie Bre-
men hätte? Es gehört zum „Verfassungserbgut“ in Deutsch land,
dass die Gliedstaaten in ihrer Vertretung ein abgestuftes Stimmen -
ge wicht haben. Dieses orientiert sich zwar an der Ein woh  nerzahl,
lässt sie jedoch nicht allein ausschlaggebend sein. Die im Bund
vereinigten Länder „zählen“ auch als solche. So ergibt sich ein Mit-
telweg zwischen föderativer und demokratischer Repräsen ta tion.
Das Grundgesetz wollte aber auf jeden Fall vermeiden, dass die
großen Länder die übrigen übertrumpfen können; die kleinen Län-
der sollten die anderen allerdings auch nicht majorisieren können.
Deshalb erhielten die Länder 1949 mindestens drei, Länder mit
mehr als zwei Millionen Einwohnern vier und Länder mit mehr als
sechs Millionen Einwohnern fünf Stimmen.

Mit dem Beitritt der fünf verhältnismäßig kleinen Länder der ehe-
maligen DDR erschien die Ausbalancierung der Stimmen ge -
wichte zwischen kleinen, mittleren und größeren Ländern in einem
neuen Licht. Die vier größten Länder sollten zumindest ihre Sperr -
mino ri tät gegen Verfassungsänderungen (ein Drittel der Stimmen)
behalten. Deshalb wurde Artikel 51 Absatz 2 des Grund gesetzes
im Einigungs  vertrag vom 31. August 1990 geändert. Es wurde
eine vierte Stimmenstufe eingeführt, nach der Länder mit mehr als
 sieben Millionen Einwohnern sechs Stimmen haben.

„Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als
zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs
Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen
Einwohnern sechs Stimmen.“

Die Stimmenzahl der einzelnen Länder ergibt sich aus der Karte im
vorderen Umschlag. Insgesamt hat der Bundesrat 69 Stimmen und
demzufolge 69 ordentliche Mit glieder. So macht die für Beschlüs  se
in der Regel erforderliche absolute Mehrheit 35 Stim men und die
manchmal notwendige Zweidrittelmehrheit 46 Stimmen aus.

Staaten 
und Einwohner

Neuregelung im 
vereinigten 

Deutschland
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Die Mitglieder
Mitglieder des Bundesrates können nur die Ministerpräsidenten
und Minister der Länder bzw. die Bürgermeister und Sena toren
der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sein. Wenn
Staatssekretäre im Landeskabinett Sitz und Stimme haben, dann
können auch sie dem Bundesrat angehören. Die Mitgliedschaft
wird durch Beschluss der Landesregierung begründet; sie endet
automatisch mit dem Ausscheiden aus der Regierung oder wenn
die Landesregierung die Abberufung beschließt.

Alle Mitglieder des Bundesrates haben also eine Doppelfunktion
wahrzunehmen. Sie üben ein Landesamt und zugleich ein
Bundes amt aus; sie sind Landespolitiker und Bundespolitiker. Die
Bundes ratsmitglieder sind so in eine umfassende politische Ver-
antwortung gestellt. Sie können bei ihren landespolitischen Aktivi -
täten die bundespolitischen Auswirkungen nicht übergehen, und
sie spüren die Folgen ihrer Bundespolitik unmittelbar in ihrem
Landes ministerium.

Da jedes Land seine Stimmen im Bundesrat einheitlich abgeben
muss, sind die einzelnen Mitglieder insoweit nicht frei. Die Mit -
gliedschaft im Bundesrat ist also kein „freies Mandat“, aber auch
kein „imperatives Mandat“. Die Bundesratsmitglieder handeln
nach einer einheitlichen, im Kabinett gemeinsam erarbeiteten
Grund linie. Sie vertreten ihr Land.

Kommt keine Einigung über die Stimmabgabe zustande und wird
deshalb von den Landesvertretern im Bundesrat unterschiedlich
abgestimmt, ist die Abstimmung des Landes ungültig. Im Er gebnis
wirkt sich eine solche uneinheitliche Abstimmung wegen der im
Bundesrat für Beschlüsse erforderlichen absoluten Mehrheit so
aus, wie wenn das Land mit „Nein“ oder „Enthaltung“ gestimmt
hätte. Jedes in der Sitzung anwesende Bundes rats mitglied kann
also einer „Ja“-Abstimmung ihre Wirkung nehmen.

17

Organisation und Arbeitsweise

Nur Regierungs -
mitglieder aus den
Ländern

Doppelfunktion

Das Mandat – 
jedes Land gibt 
seine  Stimmen 
einheitlich ab



Ihre Arbeit im Bundesrat wird den Bundesratsmitgliedern nicht
vergütet. Sie erhalten als Aufwandsentschädigung lediglich Tage -
gelder und Fahrtkostenersatz; für die Eisenbahn haben sie eine
Frei fahrkarte.

Ein wichtiges Recht, man kann sogar von einem Vorrecht spre-
chen, haben die Bundesratsmitglieder nach Artikel 43 des Grund -
gesetzes: Sie können an allen Sitzungen des Bundestages und
seiner Ausschüsse teilnehmen und müssen dort jederzeit gehört
werden. Sie können darüber hinaus „Beauftragte“ zur vertre-
tungsweisen Wahrnehmung dieses Rechts entsenden. Die
Abgeord neten des Bundestages haben solche Unterrichtungs-
und Dar stellungs möglichkeiten im Bundesrat nicht.

Unzulässig ist eine Doppelmitgliedschaft in Bundesrat und
Bundes tag. Es besteht Unvereinbarkeit zwischen beiden Ämtern
(Inkompatibilität).

Präsident und Präsidium
Wenn es um ihren höchsten Repräsentanten geht, sind alle
 Länder im Bundesrat gleichberechtigt: Jedes Jahr wird ein
Minister präsident in dieses Amt gewählt; die Reihenfolge wird
durch die Einwohnerzahl der Länder bestimmt. Der Turnus beginnt
mit dem Regierungschef des Landes mit den meisten Einwohnern.
So sieht es eine Vereinbarung vor, auf die sich die Minister präsi -
den ten 1950 in Königstein/Taunus geeinigt haben. Dieses „König-
steiner Abkommen“ hat nicht nur den Vorzug, dass jedes der Län-
der einmal im Abstand von nun sechzehn Jahren den Präsidenten
stellen kann, sondern es hat vor allem auch den Vorteil, dass die
Besetzung dieses Amtes nicht wechselnden Mehrheits -
verhältnissen und parteipoli tischen Erwägungen unterworfen ist.

Die Hauptaufgabe des Präsidenten liegt in der Einberufung und
Leitung der Plenarsitzungen des Bundesrates. Er vertritt die Bun -
des republik Deutschland rechtlich in allen Angelegenheiten des
Bundesrates. Dem Bundesratspräsidenten stehen zwei Vizeprä -
sidenten zur Seite, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben bera-
ten und im Verhinderungsfall vertreten.

Rederecht 
im Bundestag

Jährlicher Wechsel
unter den Minister -

präsidenten
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Der Bundesratspräsident ist oberste Dienstbehörde der Bundes -
ratsbeamten. Das „Sekretariat des Bundesrates“ mit etwa 185
Bediensteten hat vor allem die Aufgabe, die Vorbereitung und
Durchführung der Plenar- und Ausschusssitzungen zu unterstüt-
zen. Es steht unter Leitung des Direktors des Bundesrates und
gliedert sich in: Büros der Ausschüsse; Präsidialbüro, Parlamen-
tarische Beziehungen; Parlamentsdienst; Presse und Öffentlich-
keitsarbeit, Besucherdienst, Eingaben; Informationstechnik; Doku-
mentation; Verwaltung; Steno gra fi scher Dienst.

Dem Präsidenten des Bundesrates weist das Grundgesetz außer-
dem eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe außer halb des
Bundesrates zu:

„Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner
Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch
den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.“

Insbesondere bei Auslandsaufenthalten und Urlaubsabwesenheit
des Bundespräsidenten sind Vertretungen notwendig. Sache des
Bundesratspräsidenten ist es dann, zum Beispiel Gesetze auszu-
fertigen, Beglaubigungsschreiben ausländischer Botschafter ent-
gegenzunehmen sowie Beamte zu ernennen und zu entlassen.

Protokollarisch wird der Bundesratspräsident wegen dieser
Vertre terfunktion oft als „Nummer 2“ nach dem Bundespräsidenten
angesehen. Eine verbindliche Festlegung der protokollarischen
Platzordnung gibt es jedoch in der Bundesrepublik Deutschland
nicht. Deshalb ist offen, wie die höchsten Repräsentanten der Ver-
fassungsorgane Bundesrat, Deutscher Bundestag, Bundes re -
gierung und Bundesverfassungsgericht nach dem protokollarisch
unstreitig höchsten Repräsentanten, dem Bundes präsi denten,
rangieren.

Artikel 57 GG

Befugnisse des 
Staatsoberhauptes 
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Landes vertretungen

Jedes Land stimmt 
einheitlich ab
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Haushalt des 
Bundesrates

Ständiger Beirat

Das Präsidium des Bundesrates, also der Präsident und die zwei
Vizepräsidenten gemeinsam, sind für den Entwurf des Haus halts -
plans des Bundesrates verantwortlich, der immer in sehr engen
Grenzen gehalten worden ist. Im Gesamthaushalt des Bundes
von etwa 261,7 Milliarden Euro für 2006, also etwa 261.700 Mil-
lionen Euro, ist der „Einzelplan 03 – Bundesrat“ mit rund 19 Mil-
lionen Euro einer der kleinsten. Im Jahr sind das etwa 23 Cent
„für“ jeden Einwohner der Bundesrepublik.

Beim Präsidium besteht ein „Ständiger Beirat“, der von den sech-
zehn Bevollmächtigten der Länder beim Bund gebildet wird.
 Vergleichbar mit dem Ältestenrat anderer Parlamente, ist dieses
Gremium beratend für Präsident und Präsidium tätig. Es hat vor
allem aber auch wichtige Informations- und Koordinations auf -
gaben wahr zunehmen. Der Ständige Beirat wird von einem Ver -
treter der Bun des  regierung regelmäßig mittwochs im An schluss
an die Kabinettssitzungen über die Beratungen und Beschlüsse
der Bundesregierung informiert.

Jedes Land unterhält in der Bundeshauptstadt eine „Vertretung
beim Bund“ zur Wahrnehmung von Landesinteressen bei Bun des  -
rat, Bundestag, Bundesregierung und anderen hier ansässigen
Stellen. An der Spitze dieser Behörde steht der oder die „Bevoll-
mächtigte des Landes beim Bund“. Wenn die Bevoll mächtigten in
ihrem Land Regierungsmitglied sind, dann werden sie üblicher-
weise auch Mitglied des Bundesrates.

Die Abstimmungen
Jedes Land kann seine Stimmen nur einheitlich abgeben, so
schreibt es das Grundgesetz vor. Die Landesregierungen müssen
sich also vor den Abstimmungen im Bundesrat darüber einigen,
wie die Stimmen abgegeben werden sollen. Insbesondere für
Koali tionsregierungen kann das Abstimmungsverhalten im Bun -
des  rat zu schweren Belastungen führen und sogar zur Zerreiß -
probe werden.



Im Bundesrat soll der Wille des Landes und nicht der des einzel-
nen Bundesratsmitglieds zum Ausdruck kommen. Die vorge-
schriebene einheitliche Stimm abgabe verhindert außerdem, dass
sich die Stimmen eines Landes wo mög lich gegenseitig aufheben.
Weisungen für die Stimmabgabe kann nur die Landesregierung
beschließen. Der Ministerpräsident als Inhaber einer landesrecht-
lichen Richtlinienkompetenz oder der Landtag sind dazu nach
dem Grundgesetz nicht befugt. Die Landesregierungen sind aber
auch insoweit parlamentarisch verantwortlich und können darum
vom Landesparlament auch wegen ihrer Haltung im Bundes rat
„gestürzt“ werden. 

Die Stimmen eines Landes werden durch seine Bundesratsmit-
glieder abgegeben. Wer aus dem Kreis dieser Vertreter die Stim-
men des Landes abgibt, bestimmen in der Regel die Landesre-
gierung im Vorfeld einer Bundesratssitzung oder die Vertreter
selbst während der laufenden Plenarsitzung. Üblicherweise
stimmt jeweils nur ein Mitglied, der sogenannte Stimmführer, für
jedes Land. Er gibt jeweils alle Stimmen ab, auch wenn außer ihm
keine weiteren Vertreter seines Landes in der Sitzung anwesend
sind. In den allermeisten Fällen wird durch Beschluss der Lan-
desregierung festgelegt, wie die Stimmen des Landes im Bun-
desrat abgegeben werden sollen. Manchmal räumt das Kabinett
dem Stimmführer aber auch Ermes sensfreiheit ein, damit er sich
mit anderen Ländern abstimmen kann, die Möglich keit zu vermit-
telnden Standpunkten behält oder neue, erst nach der Kabinetts-
sitzung eintretende Umstände berücksichtigen kann. 

Das Grundgesetz erwartet die einheitliche Stimmabgabe und
respektiert die Praxis der landesautonom bestimmten Stimm -
führer, ohne seinerseits mit Geboten und Festlegungen in den Ver-
fassungsraum des Landes überzugreifen. Aus dieser Konzep tion
des Grundgesetzes für den Bundesrat folgt – so hat das Bun-
desverfassungsgericht 2002 entschieden – dass der Abgabe der
Stimmen durch einen Stimmführer jederzeit durch ein anderes
Bundesratsmitglied desselben Landes widersprochen werden
kann und damit die Voraussetzungen der Stimmführerschaft ins-
gesamt entfallen. Der Bundesratspräsident nimmt somit in der 
Sitzung die Stimme eines einzelnen Bundesratsmitglieds als
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Stimmabgabe für das ganze Land entgegen, sofern nicht ein
anderes Mitglied dieses Landes abweichend abstimmt. Wird aber
uneinheitlich abgestimmt, so ist die Abstimmung des Landes
ungültig; der gespaltene Landeswille wird im Abstimmungsergeb-
nis des Bundesrates nicht berücksichtigt.

Ein „neutrales Verhalten“ durch Stimmenthaltung ist im Bundes-
rat im Grunde genommen nicht möglich. Beschlüsse können näm-
lich im Bundesrat nach Artikel 52 Absatz 3 des Grundgesetzes
nur mit absoluter Mehrheit, bei Verfassungsänderungen sogar nur
mit Zweidrittelmehrheit der Gesamtstimmenzahl gefasst werden.
Stimmenthaltung wirkt sich deshalb wie ein Nein aus – und des-
sen inhaltliche Bedeutung hängt von der jeweiligen Fassung der
Abstimmungsfrage ab.

Im Bundesrat wird in der Regel durch Handaufheben abgestimmt.
Wegen der vielen Abstimmungen, die in jeder Sitzung durchzu-
führen sind, stellt der Bundesratspräsident im All gemeinen nur die
Ja-Stimmen und damit die Mehrheit/Minderheit fest. Die Gegen -
stimmen und Stimmenthaltungen, die für die absolute Mehrheit
ohne Bedeutung sind, werden also nicht ausgezählt. Bei Verfas-
sungsänderungen und anderen besonders wichtigen Entschei -
dun gen erfolgt die Abstimmung „durch Aufruf der Länder“. Sie
geben dann in alphabetischer Reihenfolge ihre Stimmen durch
Zuruf ab. In diesem Fall wird ihr Stimmverhalten im Sitzungsbe-
richt festge halten. Geheime Abstimmungen kennt die Geschäfts-
ordnung des Bundesrates nicht.
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Beschlüsse nur mit
 absoluter Mehrheit

Abstimmungen

„Wir brauchen eine Reform der bundesstaatlichen Ord  nung …
Vor allem geht es um die Korrektur von Fehlentwicklungen
und um eine Rückbesinnung auf das, was im Grundgesetz
ursprünglich angelegt ist: um Subsidiarität und Eigenständig -
keit für die Länder und Kommunen, um die Stärkung und
Neubelebung dieser programmatischen Prinzipien.“

Dieter Althaus,
Präsident des
 Bundesrates
(2003/2004)



Die Plenarsitzungen
Freitags um 9.30 Uhr, im Abstand von meistens drei Wochen, tritt
der Bundesrat zu seinen öffentlichen Plenarsitzungen zusammen.
Die Mitglieder nehmen im Plenarsaal des Bundesrates in sech-
zehn Sitzblöcken Platz. Fraktionen gibt es nicht. Die Sitze sind
nach dem Alphabet der Ländernamen angeordnet – so, wie die
Länderwappen, die die Stirnwand des Saales schmücken. Den
Mitgliedern gegenüber sitzen in der Mitte, etwas erhöht, der Prä-
sident, der Schriftführer und der Direktor des Bundesrates sowie
links und rechts von ihnen in je zwei längeren Sitzreihen Mitglieder
und Ver treter der Bundesregierung, links auch Beamte des
Bundes rates. Ge sprochen wird über Mikrofon von einem Redner-
pult aus. Vor ihm haben die Stenografen ihre Plätze.

Ein besonderes Merkmal der Bundesratssitzungen ist die ruhige
Tonart, in der die Aussprachen stattzufinden pflegen. Die Atmo -
sphäre ist eher unterkühlt als hitzig, man redet ruhig, sachlich und
gesetzt. Auch der Meinungsaustausch mit den Vertretern der Bun-
desregierung hält sich, so verschieden die Standpunkte oft sein
mögen, im Rahmen einer nüchternen Diskussion. Zwischen rufe
sind selten, Ordnungsrufe kennt man nicht und Unmuts äuße run -
gen oder Beifall, die bis Anfang der 90-er Jahre fast als stil widrig
galten, sind auch in neuerer Zeit im Zeichen ausdrücklich ge -
wünschter Lebhaftigkeit kaum zu hören.

Das in aller Regel umfangreiche Sitzungsprogramm – 40, 50,
manch mal mehr als 80 Tagesordnungspunkte – wird straff abge-
wickelt. Ein oder zwei Beratungsgegenstände bilden meist den
Schwerpunkt der Sitzung und werden ausführlich debattiert. Zu
den übrigen Punkten geben die Redner dann nur noch Er klä -
rungen ab, in denen die Entscheidungen ihrer Regierung erläutert
und be gründet werden. Oft werden sie unter Verzicht auf den
mündlichen Vortrag „zu Protokoll gegeben“. Sie können dann spä-
ter im Sitzungsbericht nachgelesen werden. Um Zeit zu sparen
und die Zahl der Einzelabstimmungen nicht ins Uferlose steigen zu
lassen, wird die Ab stimmung über mehrere Beratungs gegen -
stände möglichst zusammengefasst. Schon nach etwa drei bis
vier Stunden können die Sitzungen vom Präsidenten im Allgemei-
nen geschlossen werden.
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Man spricht vom Bundesrat manchmal als dem „Herrenhaus“,
dem „Oberhaus“, von einem „wohltemperierten Parlament, bei
dem alles kleiner, stiller und feiner“ sei. Es mag dahinstehen, ob
solche Charakterisierungen immer zutreffend sind – richtig ist
jedenfalls: Im Bundesrat kann Stimmen- und Stimmungsaufwand
bei der Besonderheit seiner Entscheidungsprozeduren nichts
oder nur sehr wenig bewirken. Sachlichkeit wird deshalb im
Bundes rat ganz groß geschrieben. Die Geschäftsordnung setzt
Entgegenkommen und Rücksichtnahme in Verfahrensdingen als
selbstverständlich voraus. Zu zahlreichen Angelegenheiten, die
bei Parlamenten sonst eingehend geregelt sind, hat sie auf
 Normen ganz verzichtet. Die „Übung des Hauses“ ist dann der
Orientierungsmaßstab. Es gilt, sich bei der Abwicklung der
Geschäfte zu arrangieren und nicht auf Konfrontation zu setzen,
da ohne eine Regelung auch keine Entscheidung durch „Kampf -
abstimmung“ möglich ist.

Ist der Tonfall im Plenarsaal auch ruhig, so sind die Sitzungen
doch alles andere als gemächlich. Bei der Fülle der zur Ent -
scheidung stehenden Vorlagen ist die Verhandlungsweise so
gedrängt, werden insbesondere die Abstimmungen so schnell
durchgeführt, dass ihnen selbst sachkundige Zuschauer auf der
Tribüne kaum zu folgen vermögen. Ermöglicht wird diese Straf-
fung durch die Sorgfalt und Genauigkeit, mit der die Sitzungen
und insbesondere die Abstimmungen vorbereitet werden. So ist
der Verhandlungsstil nicht gerade spektakulär, dafür aber ausge-
sprochen sachdienlich.

Die Europakammer
Beschlüsse, die Rechtswirkungen nach außen entfalten sollen,
müssen von der Vollversammlung des Bundesrates gefasst wer-
den. Davon gibt es eine Ausnahme: Nach Artikel 52 Absatz 3a
des Grundgesetzes kann der Bundesrat für Angelegenheiten der
Europäischen Union eine Europakammer bilden, deren Be -
schlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten. Sie berät
 eilbedürftige und vertrauliche Vorlagen, die Vorhaben im Rahmen
der Europä i schen Union, insbesondere Rechtsetzungsvorhaben,
betreffen. Die Europakammer hat bisher jedoch nur selten getagt.

Sachlich

Sorgfältige 
Vorbereitung der

Abstimmungen
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Gebündelter 
Sachverstand

Die Ausschüsse 
bereiten vor

Ausschuss für 
Auswärtige
Angelegen heiten
(AA)

Ausschuss für 
Verteidigung (V) Agrarausschuss (A)

Ausschuss für Familie 
und Senioren (FS)

Ausschuss für Fragen der
Europäischen Union (EU)

Gesundheits-
ausschuss (G)

Ausschuss für Arbeit 
und Sozialpolitik (AS)

Finanzausschuss (Fz)

Ausschuss für Innere
Angelegenheiten (In)

Rechtsausschuss (R)

Ausschuss für Frauen 
und Jugend (FJ)

Ausschuss für Städtebau, 
Woh nungs  wesen 
und Raumordnung (Wo)

Wirtschafts -
ausschuss (Wi)

Ausschuss für
Kulturfragen (K) 

Verkehrsausschuss (Vk)
Ausschuss für Umwelt, 
Natur schutz und Reaktor-
sicherheit (U)

Sie wird nur tätig, wenn der Präsident des Bundesrates sie aus-
drücklich einschaltet. Es sollen Sondersitzungen des Bundes -
rates vermieden werden. Die Verhandlungen der Europa kammer
sind öffentlich; bei vertraulichen Beratungsgegenstän den kann
die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Jedes Land entsendet
nur ein Regierungsmitglied in die Kam mer. Es hat dort aber eben-
so viele Stimmen wie im Plenum. Die Europakammer ist also ein
verkleinerter Bundesrat für Sonderfälle. Beschlüsse können hier
aber auch ohne Sitzung, im Umfrageverfahren, gefasst werden.

Die Ausschüsse 
Das Herzstück der parlamentarischen Tätigkeit ist die Arbeit in
den Ausschüssen. Jede Vorlage, gleichgültig, ob sie von der
Bundes regierung, vom Bundestag oder von einem Land kommt,
wird zuerst einmal in den Ausschüssen beraten. Fachlich versier-
te Landes minister oder in ihrem Auftrag handelnde Bedienstete
aus den Länderministerien prüfen sie auf „Herz und Nieren“.

Jedes Land entsendet in jeden Ausschuss ein Mitglied und besitzt
dort eine Stimme. Der Bundesrat hat 16 Ausschüsse. Die Aufga -
ben  verteilung entspricht im Wesentlichen der Zuständig keits ver -
tei lung der Bundesministerien. Auf diese Weise steht dem Sach -
verstand der Bundesregierung der des Bundesrates bzw. der der
Länder unmittelbar gegenüber.

In den Ausschüssen für Auswärtige Angelegenheiten und für Vertei-
digung sind die Länder in der Regel durch die Regierungs chefs ver-
treten; sie werden deshalb als „politische Ausschüsse“ be zeich net. 

„Politische 
Ausschüsse“ und 
Fachausschüsse



In die Fachausschüsse, wie zum Beispiel jene für Wirtschaft oder
Finanzen, entsenden sie dagegen ihren zuständigen Minister. Alle
Ausschussmitglieder können sich durch „Beauftragte“, das sind
fachkundige Ministerialbeamte oder  -angestellte, vertreten lassen.
Davon wird insbesondere in den Fachausschüssen häufig
Gebrauch gemacht. Manche Aus schüsse tagen sogar fast immer
in „Beamtenbesetzung“. Die „Beauftragten“ können während der
Sitzung wechseln, sodass dann bei jedem einzelnen Tagesord-
nungspunkt die entsprechenden Experten der Länder beteiligt
sind: im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit zum Beispiel die Spezialisten für Bodenschutz, Wasserwirt-
schaft, Schutz vor gefährlichen Stoffen, Sicherheit kerntechni-
scher Einrichtungen, Abfallent sorgung oder Immissionsschutz.

Gerade in diesen Ausschüssen, die natürlich nicht „unpolitisch“
sind, geht es weniger um spektakuläre Dinge als um praktische
Millimeterarbeit. Hier werden die Vorlagen bis ins letzte Detail
beraten; hier können die Länder die Gesetzgebung des Bundes
und die Vorschriften der Europäischen Union mitgestalten, kon-
trollieren und verbessern. Der gute Ruf, den die Arbeit der
Bundes ratsausschüsse hat, ist begründet in dem handfesten
Fachwissen, das in den Ausschüssen versammelt ist, und in den
Erfahrungen, die die Landesexekutive beim Gesetzesvollzug durch
Bürger- und Aufgabennähe ständig sammelt.

In den Ausschüssen vollzieht sich auch ein Teil des ständigen
 Dialogs zwischen Bund und Ländern. Denn Bundeskanzler und
Bun des minister haben das Recht – und auf Verlangen des
Bundes rates die Pflicht – an den Ausschusssitzungen (wie auch
an den Plenarsitzungen) teilzunehmen. Sie müssen jederzeit ge -
hört werden. An den Beratungen können auch „Beauftragte der
Bundesregierung“, also Bedienstete aus den Bundes ministerien,
teilnehmen. So sitzen sich in den Ausschusssälen des Bundes -
rates die jeweiligen Experten der Bundesexekutive und der
Länder exekutiven gegen über. Die Sitzungen der Aus schüsse sind
nicht öffentlich, weil eine offene und freimütige Aussprache Dis-
kretion braucht und auch vertrauliche Dinge erörtert werden.
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Der Vermittlungsausschuss
Die Gesetze kommen im Zusammenwirken von Bundestag und
Bundesrat zustande. Etwa die Hälfte von ihnen – die Zustim -
mungs   gesetze – können nur in Kraft treten, wenn sich beide
 Häuser einig sind. Diese Einigung bei Meinungsver schiedenheiten
hier, aber auch bei Einspruchs gesetzen zu suchen, das ist die Auf-
gabe des Vermittlungsausschusses.

Er ist ein gemeinsamer Ausschuss von Bundestag und Bundes-
rat, in dem beide Häuser gleich stark vertreten sind: Jedes Land
hat einen Sitz, die andere Hälfte stellt der Bundestag, der seine
Plätze der jeweiligen Fraktionsstärke entsprechend verteilt. Bei
16 Ländern besteht der Ausschuss also aus 32 Mitgliedern. Für
jedes Mitglied wird ein persönlicher Stellvertreter bestellt, der an
den Sitzungen aber nur im Vertretungsfalle teilnehmen darf. Der
Kreis der Sitzungs teilnehmer soll klein gehalten werden. Jede
Fraktion und die einzelnen Länder können ihre Vertreter höchstens
viermal im Laufe einer Wahlperiode des Bundestages auswech-
seln. Die Sitzungen sind streng vertraulich. Sie werden von einem
der beiden Vorsitzenden geleitet, die – einer ein Bundes rats -
mitglied, der andere ein Bundes tagsabgeordneter – sich viertel-
jährlich abwechseln und gegenseitig vertreten.

Die Mitglieder des Ausschusses, also auch die des Bundes rates,
sind nicht an Weisungen gebunden. Es wäre jedoch wirklichkeits-
fremd anzunehmen, sie könnten die politischen, die partei -
poli ti schen Mehrheitsverhältnisse unberücksichtigt lassen, denn
erfolg reich kann der Vermittlungsausschuss nur sein, wenn seine
Vorschläge am Ende von Bundestag und Bundesrat angenommen
werden.
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Der Ausschuss kann nur tätig werden, wenn er zu einem bestimm-
ten Gesetz vom Bundesrat, vom Bundestag oder von der Bundes -
regierung angerufen wird. Nach dem Lauf des Gesetz gebungs -
verfahrens ist der Bundesrat zwangsläufig sein „geborener
Arbeit geber“. Der Bundesrat kann den Vermittlungs ausschuss zu
allen vom Bundestag beschlossenen Gesetzen anrufen. Bundes -
tag und Bundesregierung können den Ausschuss nur einschalten,
wenn der Bundesrat einem Zustimmungsgesetz zuvor die Zustim-
mung verweigert hat. Bei diesen Gesetzen kann es deshalb unter
Um ständen drei Vermittlungsverfahren nacheinander geben. Mehr
aber auch nicht, weil jedes Verfassungsorgan den Ausschuss nur
einmal zu demselben Gesetz anrufen darf.

Der Vermittlungsausschuss beschließt mit Mehrheit. Hinter einem
„Einigungsvorschlag“ – so heißen alle Beschlüsse des Ausschus -
ses – brauchen also keineswegs alle Mitglieder zu stehen. Ein Ver-
mittlungsverfahren kann nach der Geschäftsordnung vier Resul  -
tate haben:

Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzesbeschluss des Bun -
des  tages zu ändern, also vom Bundesrat nicht akzeptierte Vor -
schriften umzuformulieren, zu ergänzen oder zu streichen.

Der Gesetzesbeschluss des Bundestages wird bestätigt.
Ände  rungsvorschläge des Bundesrates werden dann also
abgelehnt.

Es wird vorgeschlagen, der Bundestag möge seinen Geset-
zesbeschluss wieder aufheben. In einem solchen Fall hat der
Bun des  rat ein Gesetz insgesamt abgelehnt und ist damit im
Vermittlungsausschuss durchgedrungen.

Das Verfahren wird ohne Einigungsvorschlag abgeschlossen.
Dies kommt zum Beispiel vor, wenn wegen Stimmen gleichheit
keine Mehrheitsentscheidung im Ausschuss möglich war.

Der Vermittlungsausschuss kann nur Vorschläge zur Beilegung
von Konflikten zwischen Bundesrat und Bundestag machen, nicht
jedoch Gesetze selbst beschließen. Er ist kein „Überparlament“.
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Die Arbeitsweise des Bundesrates 
Es gibt Tage, da bleibt es still im Bundesrat. Während im Bun-
destag die Türen nicht zur Ruhe kommen, scheint der Bundesrat
Pause zu machen. Doch dieses Bild täuscht. Zwei Faktoren prä-
gen den Arbeitsstil im Bundesrat und unterscheiden ihn von 
dem anderer gesetzgebender Körperschaften: die Doppel funktion
seiner Mitglieder und die Fristen, die den wichtigsten Ent -
scheidungen gesetzt sind. Die Bundesratsarbeit wird deshalb zu
einem großen Teil nicht an seinem Sitz, sondern in den Länder -
hauptstädten ge leistet und sie steht unter permanentem
 Zeitdruck.
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Die Beratungsfristen für Gesetze sind mit sechs Wochen (in be -
stimmten Fällen drei oder neun Wochen) im ersten Durchgang,
drei Wochen im zweiten Durchgang und zwei Wochen für Ein-
sprüche sehr kurz und zwingen den Bundesrat in einen strapaziö-
sen Arbeits rhythmus. Diesen Zeitdruck hat auch die Ver fassungs  -
änderung von 1994 nicht behoben, sondern für den ersten
Durchgang nur etwas abgemildert. Die Neun-Wochen-Frist für
Stellungnahmen wurde neu eingeführt. Sie gilt bei Vorlagen zur
Änderung des Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheits -
rechten auf die Europäische Union oder zwischenstaatliche Ein-
richtungen. Außerdem kann der Bundesrat die Verlän gerung von
sechs auf neun Wochen aus „wichtigem Grunde“ verlangen, ins-
besondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage.

Die Plenarsitzungstermine werden unter Berücksichtigung der Sit-
zungswochen des Bundestages für jedes Kalenderjahr im Voraus
festgelegt. Im Abstand von drei Wochen finden etwa 13 Sitzun-
gen jährlich statt. Die Bundesregierung leitet dem Bundes rat ihre
Vorlagen sechs Wochen (in den von der Verfassung bestimmten
Ausnahmefällen drei oder neun Wochen) vor diesen Terminen zu.
Vom Bundestag kommen die Vorlagen drei Wochen vorher. Alle
Beratungsgegenstände werden unverzüglich den betroffenen
Aus schüssen zugewiesen. Möglichst noch am Tage des Eingangs
werden sie gedruckt und den Mitgliedern zugeleitet. Zwei Wochen
vor der Plenarsitzung müssen die Ausschüsse ihre Be ratungen
abgeschlossen haben. Zu ihrer Vorbereitung stehen daher bei den
Gesetzentwürfen der Bundesregierung nur drei Wochen (in den
genannten Ausnahmefällen weniger als eine Woche bzw. sechs
Wochen) und bei den Gesetzesbeschlüssen des Bundestages
weniger als eine Woche zur Verfügung. 

Diese sehr kurzen Fristen sind überhaupt nur deshalb akzeptabel,
weil sich die Mitglieder und zuständigen Referenten der Länder -
ministerien schon vorher aus anderen Quellen informieren können.
Trotzdem, die eigentlichen Entscheidungen können erst jetzt rich-
tig vorbereitet werden. Noch vor der Ausschusssitzung muss die
Haltung des Landes zwischen den Landesminis terien ab gestimmt
werden, und bei politischen Fragen muss sich jetzt auch schon
das Landeskabinett mit den Grund zügen der Vorlagen befassen.
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In den Ausschusssitzungen des Bundesrates werden sodann die
„Empfehlungen“ für das Plenum in intensiven Beratungen erarbei-
tet. Vom Sekretär des federführenden Ausschusses in einer
Empfeh lungsdrucksache zusammengestellt, bilden sie die Grund-
lage für die weiteren Entscheidungen in den Länder hauptstädten.
Formell haben sich die Länderkabinette jetzt mit allen Vorlagen und
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Empfehlungen zu befassen, die Gegenstand der Tagesordnung
des Bundesrates sind. In der Praxis sind jedoch andere Gremien
auf Beamtenebene vorgeschaltet, sodass nur bedeutsame oder
streitig gebliebene Angelegenheiten im Kabinett entschieden wer-
den. Es legt fest, ob die Bundesratsmitglieder im Einzelfall an Wei-
sungen gebunden werden, wie gegebenenfalls abzustimmen ist
und welche zusätzlichen Anträge gestellt werden sollen.

Zwei Tage vor der Plenarsitzung wird die Sitzung nochmals im
Lichte der Kabinettsberatungen von den Bundesratsreferenten
der Landesvertretungen mit leitenden Beamten des Sekretariats
des Bundesrates und vom Ständigen Beirat besprochen. In die-
sem Vorbereitungsstadium setzt natürlich auch ein reger Kontakt
zwischen den Ländern ein, der darauf abzielt, Verbündete für die
eigene Haltung zu gewinnen. Regelmäßig findet eine kurze 
vertrauliche Besprechung der Bundesratsmitglieder, die „Vor  -
be sprechung“, unmittelbar vor der Plenarsitzung statt.

In der öffentlichen Sitzung werden Beschlüsse zu den einzelnen
Vorlagen gefasst. Noch am Sitzungstag werden sie der Bundes -
re gierung oder den sonst zuständigen Stellen notifiziert und
danach ebenso wie der Sitzungsbericht als Drucksache ver -
öffentlicht. In der Woche nach der Plenarsitzung beginnen 
übli cher weise schon wieder die Ausschussberatungen für die
nächste Plenarsitzung.



Die Länder sollen auf Bundesebene mitreden, insbesondere wenn
ihre Inter essen betroffen sind, dafür gibt es den Bundesrat. Dies
klingt einfach, ist aber nicht leicht umzusetzen. 

Welche Aufgaben und welche Rechte der Bundesrat genau hat,
ist Thema des  folgenden Kapitels.



Die Aufgaben des Bundesrates

Der Bundesrat – ein Organ des Bundes

Die Aufgaben des Bundesrates 

1. Stellungnahme zu Regierungsentwürfen

2. Anrufung des Vermittlungsausschusses
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Der Bundesrat – ein Organ des Bundes
Der Bundesrat ist ein Organ der Bundespolitik. Er ist nicht, wie es
sich missverständlich in den Sprachgebrauch eingeschlichen hat,
eine „Länderkammer“, ein Länderorgan. Als ein Organ des Bun-
des hat der Bundesrat ausschließlich Bundeskompetenzen wahr-
zunehmen.

Für Aufgaben der Länder ist der Bundesrat nicht zuständig. Er ist
also auch kein Koordinierungsgremium für Probleme und An -
liegen, die die Länder vielleicht einheitlich regeln oder miteinander
abstimmen möchten. Die Festlegung der Ferientermine für die
Schulen ist zum Beispiel Sache der Länder. Es ist sinnvoll, sich
dabei gegenseitig abzustimmen, damit sie in der Bundesrepublik
nicht überall zur gleichen Zeit beginnen und ein Chaos auf den
Straßen und in den Erholungsgebieten verursachen. Eine solche
„Ferienordnung“ wird aber ohne jede Beteiligung des Bundes -
rates von den Ländern selbst – genauer, von der Ständigen
 Konferenz der Kultusminister der Länder – vereinbart. Derartige
Fachminister konferenzen gibt es für alle Ministerien und als Kon-
ferenz der Minister präsidenten auch für die Regierungs chefs der
Länder. Der Bundesrat ist bemüht, eine Verbindung seiner Bera-
tungen mit denen der Fachministe rkonferenzen zu vermeiden, um
die Vermischung der Zuständig keiten von Bund und Ländern und
die damit verbundene Verwischung der Verantwortlichkeiten im
„kooperativen Föderalismus“ nicht noch zu verstärken.

Die Aufgaben des Bundesrates
Die Aufgaben des Bundesrates betreffen die Gesetzgebung und
die Verwaltung sowie die Europapolitik, also die gesamte gestal-
tende Staatstätigkeit des Bundes. Das Grundgesetz spricht in
Artikel 50 von „Mitwirkung“, meint damit aber nicht nur eine unter-
stützende, beratende Hilfstätigkeit. Die Mitwirkung kann bloße
Beratung für Bundestag oder Bundesregierung sein, sie kann
aber auch in einer aktiven und gestaltenden Tätigkeit bestehen
und bis zur Alleinentscheidung reichen – je nach dem, wie die Ver-
fassung in ihren Einzelbestimmungen die Mitwirkung geregelt hat.

Keine 
„Länderkammer“

Mehr als 
nur Beratung
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1. Stellungnahme zu Regierungsentwürfen
In der Bundesrepublik Deutschland gehen die meisten Gesetze
auf Gesetzentwürfe der Bundesregierung zurück. Zu diesen
Regierungsentwürfen hat der Bundesrat das „erste Wort“ in der
parlamentarischen Behandlung. Das Grundgesetz schreibt näm-
lich vor, dass die Bundesregierung ihre Gesetzentwürfe zunächst
dem Bundesrat zuzuleiten hat (nur der Entwurf des Haushalts-
plans ist Bundesrat und Bundestag gleichzeitig vorzulegen). Der
Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen, in
bestimmten Fällen in drei oder neun Wochen, zu diesen Vorlagen
„Stellung zu nehmen“. Von diesem Recht macht der Bundesrat
fast ausnahmslos Gebrauch. In der Prüfung und Erörterung der
Regierungsentwürfe liegt ein Schwerpunkt der Bundesrats arbeit
überhaupt. Die Erfahrungen und Erkennt nisse, die die Länder aus
dem Gesetzesvollzug gewinnen – und fast alle Gesetze werden
von ihnen vollzogen – fließen über diesen „ersten Durchgang“ in
die Bundesgesetzgebung ein. Die Exe kutive der Länder führt hier
einen intensiven Fachdialog mit der Exekutive des Bundes. Die
Kontrollfunktion des Bundesrates im föderativen Staatsaufbau
wird an dieser Stelle besonders deutlich.

Der Bundesrat prüft die Gesetzentwürfe in seinen Ausschüssen
unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten: verfas -
sungs  rechtlich, fachlich, finanziell und politisch. Sehr oft werden
Änderungen, Ergänzungen oder Alternativen vorgeschlagen. Oft
lautet die Stellungnahme „keine Einwendungen“, und nur selten
wird ein Gesetzentwurf gänzlich abgelehnt, der dann aber trotz-
dem von der Bundesregierung beim Bundestag eingebracht
 werden kann.

Die Stellungnahme des Bundesrates bindet die Bundesregierung
und den Bundestag in diesem Stadium des Gesetz gebungs -
verfahrens noch nicht. Aber dieses „erste Wort“ ist ein wichtiges
Signal dafür, wie im „zweiten Durchgang“ das „letzte Wort“ des
Bundesrates ausfallen wird. Deshalb können die Stellungnahmen
nicht ignoriert werden. Die Bundesregierung legt ihre Ansicht
dazu schriftlich in einer „Gegenäußerung“ dar. Gesetzentwurf,
Stellungnahme und Gegenäußerung werden dann beim Bundes -
tag eingebracht.

Der Bundesrat hat das
„erste Wort“ bei
Regierungs entwürfen
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2. Anrufung des Vermittlungsausschusses
Alle vom Bundestag gefassten Gesetzesbeschlüsse sind vom
Präsidenten des Bundestages dem Bundesrat zuzuleiten. In die-
sem „zweiten Durchgang“ finden zunächst wieder Ausschuss   -
bera tungen statt, in denen insbesondere geprüft wird, ob die
Stellung nahme des ersten Durchgangs berücksichtigt wurde und
ob der Bundestag andere Änderungen beschlossen hat. Beruht
der Gesetzesbeschluss des Bundestages auf einem Gesetz -
entwurf des Bundes tages, so gibt es dazu nur diesen „zweiten
Durchgang“, der diesen Namen dann allerdings zu Unrecht trägt.

Ist der Bundesrat mit einer vom Bundestag verabschiedeten
Gesetzesfassung nicht einverstanden, so kann er innerhalb von
drei Wochen den Vermittlungsausschuss anrufen. In dem An ru -
fungs     begehren, das vom Plenum mit absoluter Mehrheit beschlos-
sen worden sein muss, werden dann konkrete Änderungsvor-
schläge mit ausführlicher Begründung gemacht.

3. Entscheidung über Zustimmungsgesetze
Gesetze, durch die die Interessen der Länder in besonderer Weise
berührt werden, können nur in Kraft treten, wenn ihnen der Bundes -
rat ausdrücklich zustimmt. Bei einem endgültigen Nein des Bundes -
rates sind solche Gesetze gescheitert. Seine Ablehnung kann vom
Bundestag nicht überstimmt werden. Bundestag und Bundes -
regierung können lediglich durch Anrufung des Ver mittlungs -
ausschusses einen Einigungsversuch unternehmen. Bei den Zu -
stimmungsgesetzen müssen sich Bundestag und Bundes rat also
einig sein, wenn ein Gesetz zustande kommen soll.

Aus den Einzelbestimmungen des Grundgesetzes ergibt sich, wel-
che Gesetze die Zustimmung des Bundesrates brauchen. Es las-
sen sich drei Gruppen bilden:
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Gesetze, die die Verfassung ändern. Sie benötigen eine mit
Zwei drittelmehrheit beschlossene Zustimmung des Bundes -
rates.

Gesetze, die in bestimmter Weise Auswirkungen auf die Finan-
zen der Länder haben. Hierunter fallen auf der Einnahmeseite
alle Gesetze über Steuern, an deren Aufkommen die Länder
oder Gemeinden beteiligt sind: zum Beispiel die Lohn- und Ein-
kommensteuer, die Mehrwertsteuer, die Gewerbe- und die Kraft-
fahrzeugsteuer. Auf der Ausgabenseite zählen hierzu alle Bun-
desgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von
Geld leistungen, geldwerten Sachleistungen oder vergleichbaren
Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen. 

Gesetze, die in die Organisations- und Verwaltungshoheit der
Länder eingreifen.

Zahlenmäßig ist die letzte Gruppe von besonderer Bedeutung,
denn wenn ein Gesetz auch nur eine einzige verbindliche Regelung
dieser Art enthält, braucht es insgesamt die Zustimmung des Bun-
desrates. Das gilt zum Beispiel dann, wenn den Ländern bestimm-
te Zu ständig keitsregelungen, Vordrucke, Fristen, Ver wal tungs  ge -
büh ren, Zu stellungs arten oder neue Behörden durch
Bundes gesetz vorgeschrieben werden. Wegen solcher Einzel be -
stimmungen können deshalb Gesetze zustimmungsbedürftig sein,
die in ihrem Kern bereich keine „Länderinteressen“ berühren, wie
beispielsweise völkerrechtliche Verträge oder Verteidigungs -
angelegenheiten.

Mit der Föderalismusreform von 2006 ist den Ländern das Recht
eingeräumt worden, von bundesgesetzlichen Regelungen über die
Einrichtung der Behörden und über das Verwaltungsverfahren
durch Landesgesetz abweichen zu dürfen. Die Zustimmung des
Bundesrates ist seither insoweit nur noch erforderlich, wenn im
Bundesgesetz wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bun-
deseinheitlicher Regelung das Verwaltungsverfahren ausnahms-
weise ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder geregelt wird
(Art. 84 Absatz 1 GG).
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Entscheidung bei Zustimmungsgesetzen

Gesetzesvorlagen können beim Bundestag durch die Bundesregierung,
den Bundesrat oder aus der Mitte des Bundestages eingebracht  werden
(Artikel 76 Absatz 1 GG).

Dargestellt ist der Weg eines Gesetzentwurfs der Bundesregierung
(häufigster Fall der Gesetzgebung).

Gesetzentwürfe des Bundesrates werden dem Bundestag mit 
einer Stellungnahme der Bundesregierung zugeleitet. Gesetzentwürfe 
aus der Mitte des Bundestages (von Fraktionen oder Abgeordneten)
werden unmittelbar beim Bundestag eingebracht. Das Verfahren 
im  Bundestag und danach ist das gleiche wie bei Gesetzentwürfen der
 Bundesregierung.
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Mitwirkung bei Einspruchsgesetzen
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Das „Ja“ oder „Nein“ des Bundesrates kann immer nur zu einem
Gesetz als Ganzem beschlossen werden; eine teilweise Ab -
lehnung, also das Herausstreichen von Einzelbestimmungen, ist
nicht zulässig. Wenn streitig sein sollte, ob ein Gesetz die Zustim-
mung des Bundesrates braucht oder nicht, dann entscheidet darü-
ber zu nächst der Bundespräsident bei der Verkündung des Geset-
zes. Eine endgültige und verbindliche Entscheidung kann jedoch
nur das Bundesverfassungsgericht treffen. Dort wäre auch endgül-
tig zu entscheiden, ob im Einzelfall das Zustimmungs recht des
Bundes rates unzulässig umgangen wurde. Mitunter werden näm-
lich Gesetze, die nur wegen der Verfahrens regelungen zustim-
mungsbedürftig sind, aufgeteilt: in ein zustimmungsbedürftiges
Verfahrens gesetz und ein nicht zustimmungsbedürftiges Sach -
gesetz. Der Bundesrat kann dann gegen das Sachgesetz allenfalls
einen Einspruch einlegen, der im Bundestag aber überstimmbar ist.
Nach der Rechtsprechung des Bundes ver fassungs gerichts können
solche Aufteilungen im Rahmen des gesetzgeberischen Er messens
vorgenommen  werden. Wo dieses Ermessen endet, hat das
Bundes verfas sungs gericht bisher noch nicht konkret zu ent -
scheiden gehabt. Der Bundesrat geht davon aus, dass die Grenzen
jedenfalls dann überschritten sind, wenn die Gesetze aufgrund
ihres Re gelungsinhalts notwendigerweise auch zu einer gesetzge-
bungstechnischen Einheit miteinander verbunden werden müssen.

Der verfassungspolitische Rang und die Bedeutung des Bundes -
rates ergeben sich hauptsächlich aus dem Mitentschei dungsrecht
bei den Zustimmungsgesetzen. Dieses Recht verleiht dem Bundes -
rat großen Einfluss auf die Gesetzgebung. Bis zur Föderalismusre-
form 2006 war etwa die Hälfte der Bundesgesetze zustimmungsbe-
dürftig. Durch mehr Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder und
die neue Abweichungsgesetzgebung beim Verwaltungsverfahren
soll diese hohe Quote künftig kleiner werden. Sie wird aber, zumal im
Finanzbereich neue Zustimmungsfälle eingeführt worden sind, immer
noch beträchtlich sein. Über diese Zustimmungsgesetze kann der
Bundestag auch künftig nicht allein entscheiden. Er muss Rücksicht
nehmen auf den Bundesrat. Aber auch dieser kann hierbei allein
nichts bewirken – zumal ein „Nein“ immer nur etwas Neues verhin-
dern, nie aber selbst einen Sachverhalt aktiv gestalten kann.

Großer Einfluss 
auf Gesetzgebung
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Zustimmungs  be dürftig
oder nicht?



Beide Häuser sind vielmehr gehalten, Mäßigung und Ausgleich,
gegenseitiges Verständnis und wechselseitige Rücksichtnahme zu
üben und als politische Gebote im Bundesstaat anzuerkennen.
Dies geschieht auch. Es sind nämlich – wie die Statistik auf Seite
64 zeigt – nur wenige Gesetze an einem endgültigen „Nein“ des
Bundesrates gescheitert.

4. Mitwirkung bei Einspruchsgesetzen
Der Bundesrat ist auch am Zustandekommen der nicht zustim-
mungsbedürftigen Gesetze beteiligt. Sie werden als Einspruchs -
gesetze bezeichnet. Er kann hier aber nur als nachdrücklicher
Mahner gegenüber dem Bundestag auftreten. Wenn der Bundes -
rat nach Abschluss des Vermittlungsverfahrens innerhalb von zwei
Wochen einen „Einspruch“ einlegt, dann muss der Bundestag
noch mals beraten. Teilt der Bundestag die Bedenken des
Bundes  rates nicht, dann kann er einen vom Bundesrat mit abso-
luter Mehrheit beschlossenen Einspruch mit der absoluten Mehr-
heit seiner Stimmen (der so genannten Kanzlermehrheit) zurück-
weisen. Hat der Bundesrat den Einspruch mit Zwei drittelmehrheit
beschlossen, so ist zu seiner Zurück weisung eine Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig, die mindes -
tens die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages ausmachen
muss. Wird der Einspruch zurückgewiesen, dann kann das Gesetz
verkündet werden. Wenn sich jedoch im Bundestag nicht die zur
Zurückweisung des Einspruchs erforderliche Mehrheit findet,
dann ist das Gesetz ebenso gescheitert, wie wenn der Bundes-
rat einem Zustimmungsgesetz die Zu stimmung endgültig versagt.

5. Eigene Gesetzentwürfe
Der Bundesrat hat das Recht, Gesetzentwürfe beim Bundestag
einzubringen. Die Vorlagen werden der Bundesregierung zuge-
stellt, um ihr die Möglichkeit einer Stellungnahme zu geben. Inner -
halb von sechs Wochen, in besonderen Fällen in drei oder in neun
Wochen, sind sie dann an den Bundestag weiterzuleiten.
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Beim Bundestag werden die Gesetzentwürfe nach dem gleichen
Verfahren wie Gesetzentwürfe der Bundesregierung und Initia ti ven
aus der Mitte des Bundestages beraten. Der Bundestag ist dabei in
seiner Beschlussfassung frei und kann deshalb die Verab schiedung
als Gesetz auch ablehnen. Eine Anrufung des Ver mittlungs -
ausschusses mit dem Ziel, eine ablehnende Haltung des Bundesta-
ges zu überwinden, ist nicht möglich. Diese für den Bun des  rat
ungünstige Verfahrensgestaltung mag mit ausschlaggebend dafür
sein, dass nur verhältnismäßig wenige Gesetzes initiativen von ihm
beschlossen wurden. Insbesondere zur Verbes serung des Rechts-,
Kunden- und Verbraucherschutzes ist der Bundesrat aber erfolgreich
tätig geworden. So gehen auf den Bundesrat zurück: das Wider-
rufsrecht für Abzahlungs geschäfte, das Verbot von Gerichts stands -
verein barungen, der Formzwang für den Grundstückserwerb zum
Schutz des Käufers und eine verschärfte Staatsaufsicht über Alters-
heime zum Schutz ihrer Be wohner. Anstöße hat der Bundesrat aber
auch gegeben zur Miss brauchsbekämpfung beim Asylrecht, zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität und mit Vorschlägen zur
Absicherung des Pflege risikos.

Als eine politische Ergänzung des Initiativ rechts wird vom Bundes-
rat auch das parlamentarische Mittel der Entschließung eingesetzt.
Es sind Ersuchen, die in der Regel an die Bundesregierung gerich-
tet werden, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die gesetz-
geberisch noch nicht ausreichend gelöst sind.

6. Rechtsverordnungen

Die Straßenverkehrsordnung, die praktisch jeden Bürger betrifft,
wurde nicht vom Bundestag, sondern vom Bundesverkehrs minister
mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Sie ist ein Beispiel für
die „Verwaltung“ des Bundes, an der der Bundesrat beteiligt ist.

Rechtsverordnungen sind allgemein verbindliche Vorschriften zur
Durchführung der Gesetze. Zu den meisten Rechtsverordnungen der
Bundesregierung und einzelner Bundesminister ist die Zustim mung
des Bundesrates vorgeschrieben. Die Beratung dieser Vor lagen, an
denen der Bundestag nur ganz ausnahmsweise beteiligt ist, nimmt
den Bundesrat stark in Anspruch. Die Hauptarbeit dazu wird in den
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Ausschüssen geleistet. In den öffentlichen  Plenar  sit   zungen nehmen
diese politisch im Allgemei nen weniger bedeutsamen Vorschriften
keinen großen Raum mehr ein. Das Zu stimmungsrecht bedeutet,
dass der Bundesrat den Inhalt der Rechts verordnungen gleichbe-
rechtigt mitbestimmen kann. In der Praxis wird die Zustimmung häu-
fig nur „nach Maßgabe“ bestimmter Änderungen erteilt. Eine Anru-
fung des Vermittlungsausschusses ist nicht möglich.

Seit der Verfassungsänderung von 1994 hat der Bundesrat ein for-
melles Antragsrecht für Rechtsverordnungen. Er kann der Bun des -
regierung Vorlagen für den Erlass von Rechtsve rordnungen, die sei-
ner Zustimmung bedürfen, zuleiten.

Die Vielfalt dieses Tätigkeitsbereichs mögen einige Verordnungs titel
verdeutlichen: Straßenverkehrsordnung, Bundesarten schutz   ver -
ordnung, Verordnung zur Regelung der Krankenhaus pflege sätze,
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund  stücke, Verord-
nung über das Arbeiten in Druckluft, Verordnung über gefährliche
Stoffe, Störfallverordnung, Verord nung über die hygienischen Min-
destanforderungen an Geflügel fleisch und Ver ord nung über Metho-
den der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen.

7. Zustimmung zu Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften

Ebenso wie Rechtsverordnungen sind auch zahlreiche All gemeine
Verwaltungsvorschriften von der Zustimmung des Bundesrates ab  -
hängig, wenn durch diese Vorschriften, die sich an die Ver wal -
tungsbehörden wenden, Kompetenzen der Länder berührt werden.
Mit Zustimmung des Bundesrates sind zum Beispiel der „Verwar-
nungsgeldkatalog“ für Ordnungswidrigkeiten im Straßen verkehr und
der „Punktekatalog“ für den Führer schein entzug ergangen.
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8. Vorlagen der Europäischen Union
Das nationale Recht wird mit zunehmender Integration der Euro  -
päi schen Union mehr und mehr von Regelungen überlagert, die in
Brüssel beschlossen werden. Entscheidungsgremium ist u.a. der
Minister  rat, in dem jeder Mitgliedstaat durch ein Regierungs mit -
glied vertreten ist. Nach Artikel 23 Absatz 2 des Grundgesetzes
 wirken der Bundestag und durch den Bundesrat die Länder an der
Willensbildung des Bundes in Angelegenheiten der Europäischen
Union mit. Die Bundes  regierung hat den Bundestag und den Bun-
desrat deshalb umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt
über alle Vorhaben der Europäischen Union zu unterrichten.

Zu den so mitgeteilten Entwürfen für Verordnungen und Richt -
linien der Europäischen Union gibt der Bundesrat – in Eilfällen
seine Europa kammer – nach ausführlichen Beratungen in den
Aus schüssen Stellungnahmen ab. Soweit die europarechtlichen
Regelungen Materien betreffen, die innerstaatlich in die Zu stän -
dig keit des Bundes fallen, hat die Bundesregierung die Stellung -
nahme des Bundesrates bei ihren Entscheidungen in Brüssel zu
„berücksichtigen“. Wenn im Schwerpunkt der Vorlage Gesetz ge -
bungs befug nisse der Länder, die Einrichtung ihrer Behörden oder
ihre Ver wal tungs verfahren betroffen sind, ist die Auffassung des
Bundesrates insoweit „maßgeblich zu berücksichtigen“, d.h., der
Bundesrat hat hier grundsätzlich das Letztentscheidungs recht
über die Festlegung der deutschen Haltung im Ministerrat. Er ist
dabei aber verpflichtet, die „gesamtstaatliche Verant wortung des
Bundes zu wahren“. Damit sind die Verant wortungs bereiche der
Integrations-, Außen- und Sicherheitspolitik um schrieben. Kommt
es insoweit zum Konflikt zwischen der Auf fas sung des Bundes -
rates und der Auffassung der Bundesregierung und kann ein Ein-
vernehmen nicht erzielt werden, so ist die Auffassung des Bun-
desrates maßgebend, wenn sie auf einem mit zwei Dritteln der
Stimmen ge fassten Be schluss beruht. Das Letztentschei dungs -
recht des Bundes rates ist eingeschränkt in Angele genheiten, die
zu Aus gabener höhungen oder Einnahme minderungen des Bun-
des führen können. In solchen Fällen ist die Zustimmung der
Bundes regierung zu der vom Bundes rat festgelegten deutschen
Haltung erforderlich. Betreffen EU-Regelungen im Schwerpunkt
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aus schließ liche Gesetzgebungs befugnisse der Länder auf den
Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rund-
funks, so muss die Bundesregierung die Verhandlungsführung
und Stimmberechtigung einem vom Bundesrat benannten Lan-
desminister übertragen.

9. Mitwirkung in auswärtigen
Angelegenheiten

Nach Artikel 32 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Pflege der
 Beziehungen zu auswärtigen Staaten Sache des Bundes. Eine
Zu  weisung an bestimmte Verfassungsorgane enthält diese Rege -
lung nicht, und sie schließt deshalb auch den Bundesrat als
 Bundes  organ sowie den Bundestag nicht aus. Aber die Außen -
politik ist nach dem Verständnis des Grundgesetzes ein zentraler
Gestaltungsbereich für die Bundesregierung, in dem sie Be -
fugnisse zu weittragenden, möglicherweise sogar existenziellen
Ent schei dun gen besitzt, ohne von den gesetzgebenden Körper -
schaften abhängig zu sein. Völkerrechtliche Verträge, welche die
politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegen -
stände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen  jedoch nach
Artikel 59 Absatz 2 des Grundgesetzes der „Zu stim mung oder
der Mitwirkung der jeweils für die Bundes gesetzgebung zustän-
digen Körper schaften in der Form eines Bundesgesetzes“.

Für die Rechte des Bundesrates bedeutet dies, dass ein Ver trags  -
gesetz (sogenanntes Ratifikationsgesetz) seiner Zu stimmung
bedarf, wenn ein innerstaatliches Gesetz dieses Inhalts nach den
Vorschriften des Grundgesetzes nur mit Zustimmung des Bundes -
rates zustande kommen könnte. Der Bundesrat kann dann mit
einem Veto, also einer Zustimmungs versagung, das Wirk sam -
werden der völkerrechtlichen Verein barung für Deutschland ver-
hindern. Die Ver tiefung der Euro päischen Gemein schaften zur
Europäi schen Union durch den Vertrag von Maastricht brauchte
1992 zum Beispiel die Zustimmung des Bundesrates. Andere
Verträge mit zustimmungsbedürftigem Inhalt sind zum Beispiel sol-
che zur Katastrophenhilfe, Amts- und Rechtshilfe, zum Steuer-
recht, Rentenrecht, Schutz von Kapitalanlagen und Umweltschutz.
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gesetzen



Sieht das Grundgesetz für nationale Regelungen des Inhalts des
völkerrechtlichen Vertrags das Zustimmungserfordernis nicht vor,
dann ist das Vertrags gesetz dem Bundesrat zwar auch zuzuleiten,
er hat jedoch (im zweiten Durchgang) lediglich ein Ein spruchs -
recht. Der Bundestag könnte einen Einspruch überstimmen und
den Weg zur Inkraft setzung des Vertrages (Ratifizierung) damit frei
machen.

Zum Bereich der auswärtigen Politik gehören auch die Kontakte
zum Ausland, die der Bundesrat, seine Ausschüsse, der Präsident
sowie einzelne Mitglieder insbesondere durch „ein- und ausge-
hende“ offizielle Besuchs reisen unterhalten.

10. Informationsanspruch gegenüber der 
Bundesregierung

Die Bundesregierung ist nach Artikel 53 Satz 3 des Grund ge -
setzes verpflichtet, den Bundesrat „über die Führung der
Geschäfte auf dem Laufenden zu halten“. Diese Informations -
pflicht bezieht sich auf alle Regierungsgeschäfte und betrifft damit
nicht nur die Vorhaben auf dem Gebiet der Gesetzgebung und
Verwaltung, sondern auch zum Beispiel die Unterrichtung über die
allgemeine politische Lage, die Außenpolitik und die Ver tei -
digungs politik. Diese Informationen muss die Bundes regierung
dem Bundesrat unaufgefordert, umfassend, rechtzeitig und konti-
nuierlich geben. Außerdem hat der Bundesrat das Recht, jedes
Mitglied der Bundes regierung in seine Plenar- und Ausschuss -
sitzungen zu „zitieren“ und Fragen zu stellen. Die Mitglieder der
Bundes regierung haben auf der anderen Seite die Befugnis, an
allen Sitzungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzu-
nehmen. Sie müssen dort jederzeit gehört werden. Von dem förm-
lichen Fragerecht macht der Bundesrat in den Plenarsitzungen
allerdings nur ganz selten Gebrauch. Eine ausdrückliche „Frage -
stunde“ oder große und kleine Anfragen, wie sie beim Bundestag
üblich sind, kennt die zweite Kammer nicht.
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11. Weitere Aufgaben
Das Grundgesetz hat dem Bundesrat eine Vielzahl weiterer Auf -
gaben und Befugnisse zugewiesen. So werden zum Beispiel die
Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom
Bundes tag und vom Bundesrat gewählt. Der Bundesrat kann Ver-
fassungsklagen erheben und sich zu Verfahren vor dem Bunde s  -
verfassungsgericht äußern. Der Bundesrat entsendet Vertreter in
den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit sowie anderer
öffentlicher Einrichtungen. Für die Besetzung zahlreicher Ämter
hat er ein Vorschlags- oder Zustimmungsrecht. So dürfen der Ge -
neralbundesanwalt, die Bundesanwälte und Vorstandsmitglieder
der Deutschen Bundesbank dem Bundespräsidenten nur mit Zu -
stimmung des Bundesrates zur Ernennung vorgeschlagen werden.

Der Bundesfinanzminister muss Bundestag und Bundesrat jähr-
lich über die Einnahmen und Ausgaben Rechnung legen, damit
die Bundesregierung „entlastet“ werden kann.

Für den Fall, dass der Bundeskanzler nicht mehr das Vertrauen
des Bundestages hat, der Bundestag aber auch nicht aufgelöst
wird, kann die Bundesregierung nach einem komplizierten Verfah-
ren Gesetze mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. In einem
solchen Gesetzgebungsnotstand nach Artikel 81 des Grund -
gesetzes ist der Bundesrat „Legalitätsreserve“ für einen hand -
lungs unfähigen Bundestag. 

Bei den Regelungen, die das Grund gesetz für die Bundes auf sicht
über die Länder, für den Inneren Notstand und für Natur katastro -
phen getroffen hat, sind ihm ebenfalls Kontroll auf gaben zuge-
dacht. Der Äußere Notstand, also der Verteidigungs fall, könnte
vom Bundestag nur mit Zustimmung des Bundesrates festgestellt
werden. Damit könnten dann die besonderen Rege lun  gen ange-
wendet werden, die die Verfassung in den Artikeln 115 a bis 115 k
für den Vert eidigungsfall vorsieht.

Gesetzgebungs -
notstand
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Der Bundesrat ist nach dem Grundgesetz ein Verfassungsorgan
ebenso wie Bundestag und Bundesregierung, Bundespräsident
und Bundesver fassungsgericht. 

Der Bundesrat hat dabei eine spezifische Stellung, um die es im
Folgenden geht: nicht nur als Scharnier zur Länderebene, sondern
als Kontrollgremium. Das Grundgesetz will Machtver teilung – der
Bundesrat hat dabei zentrale Bedeutung.
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Der Auftrag
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Bindeglied zwischen Bund und Ländern

In guter Tradition – Vorgänger des Bundesrates
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Zwei Häuser 
der Legislative

Die Stellung des Bundesrates

Zweite Kammer? 
In vielen Staaten der Welt – Einheitsstaaten wie Bundesstaaten
– gibt es für die Legislative zwei Häuser. Im Ausland wird ein
 solches parlamentarisches System im Allgemeinen als „Zwei -
kammer-System“ bezeichnet. Für Bundestag und Bundesrat ist
dagegen eine gemeinsame Bezeichnung nicht allgemein üblich
und es ist sogar umstritten, ob der Bundesrat eine „Zweite Kam-
mer“ ist. Die jenigen, die dem Bundesrat diese „Kammer-Eigen-
schaft“ streitig machen, verweisen darauf, dass die Mitglieder
nicht in den Bundes rat „gewählt“ werden und für die Abstimmun-
gen an „Weisungen“ gebunden sein können. Diese Besonder -
heiten ließen es nicht zu, von einer parlamentarischen „Kammer“
zu sprechen. Wer so argumentiert, lässt aber außer Acht, dass der
Bundesrat als ein Re präsentativorgan der Gliedstaaten anderen
Prinzipien zu genügen hat als ein Repräsentativorgan des Volkes.

Manchmal wird auch das Bundesverfassungsgericht für die Versa -
gung der „Kammer-Eigenschaft“ in Anspruch genommen. In Karls -
ruhe sei ausdrücklich entschieden worden, so wird behauptet, der
Bundesrat sei keine Zweite Kammer. Tatsächlich hat das Bundes -
verfassungsgericht 1974 in einer Entscheidung ausgeführt: „Nach
der Regelung des Grundgesetzes ist der Bundesrat nicht eine

Parlament

Großbritannien

Oberhaus Unterhaus

Generalstaaten

Niederlande

Erste Kammer Zweite Kammer

Bundesversammlung

Schweiz

Ständerat Nationalrat

Kongress

USA

Senat Repräsen-
tantenhaus
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„Ein einzigartiges
Organ“

Die Stellung des Bundesrates

„Demokratie ist nicht nur ein Regelwerk, das uns 
hilft, ge rechte und vernünftige Entscheidungen zu treffen. 
Demo kratie ist auch eine Lebensform, die konkrete 
Entfaltungsmöglichkeiten braucht. Die Länder und vor 
allem die Städte und Gemeinden sind und bleiben 
dafür der geeignete Ort.“

Klaus Wowereit,
Präsident 
des Bundesrates
(2001/02)

Zweite Kammer eines einheitlichen Gesetz gebungs organs, die
gleich  wertig mit der „ersten Kammer“ entscheidend am Gesetz  -
ge bungsverfahren beteiligt wäre.“

Das Bundesverfassungsgericht schränkt seine Verneinung also
ein und verweist dabei außerdem auf eine wissenschaftliche Ab -
handlung, in der auf die „Beliebigkeit“ der Wortwahl hingewiesen
wird. Es ist in der Tat ein Streit um Worte, der hier manchmal mit
großer Leidenschaft ausgefochten wird. Für die verfassungs mäßige
Stellung des Bundesrates ist er ohne Bedeutung, denn die Auf-
gaben und Befugnisse des Bundesrates ergeben sich nicht aus
dieser Bezeichnung, sondern aus den Einzel be stim mun gen des
Grundgesetzes. Wenn man mit einem Großteil der Staatsrechtler
und Politikwissenschaftler die mitentscheidende (also nicht nur
beratende) Beteiligung am Gesetzgebungs ver fahren als das ent-
scheidende Kriterium für den Begriff „Kammer“ ansieht, dann wird
man den Bundesrat als eine „echte Zweite Kammer“ bezeichnen;
wenn man andere Umstände für aus schlag gebend hält, also von
der „Beliebigkeit“ der Wortwahl einen anderen Gebrauch macht,
kann man ihn aber auch für „keine Zweite Kammer“ halten. Seine
Stellung bleibt trotzdem die gleiche. Wegen seiner vielen Beson -
der heiten ist der Bundesrat ohnehin ein „einzigartiges Organ in
der Welt“.



Der Auftrag
Die tragende Idee unserer demokratischen und bundesstaatlichen
Verfassung ist die der Gewaltenteilung. Bund und Länder haben
sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben gegenseitig zu kontrollie-
ren und wechselseitig zu begrenzen; sie müssen aber gleichzeitig
auch aufeinander Rücksicht nehmen und zusammenwirken. 
Der deutsche Föderalismus unterscheidet sich bei dieser Auf -
gaben verteilung und -wahrnehmung von allen anderen bundes-
staatlichen Ordnungen durch die unmittelbare Mitwirkung der
gliedstaatlichen Regierungen an den Entscheidungen des Ge -
samt staates. Sie wird über den Bundesrat ermöglicht.

Der Bundesrat hat in diesem System der Machtverteilung und Auf-
gabenverbindung deshalb im Wesentlichen drei zentrale Funk -
tionen wahrzunehmen:

Er bringt die Interessen der Länder gegenüber dem Bund und
mittelbar gegenüber der Europäischen Union zur Geltung.

Er führt die politischen und verwaltungsmäßigen Erfahrungen
der Länder in die Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes
sowie in Angelegenheiten der Europäischen Union ein.

Er trägt – wie die anderen Verfassungsorgane des Bundes –
gesamt  staatliche Verantwortung für die Bundesrepublik
Deutsch  land.

In der Ausübung dieser Funktionen hat der Bundesrat eine
Doppel     stellung auszufüllen: Er ist zum einen ein föderatives
Gegenge wicht zu Bundestag und Bundesregierung; er ist zum
anderen aber auch ein Bindeglied zwischen Bund und Ländern.
Der Bun des  rat hat die Gliedstaaten auf Bundesebene zu reprä-
sentieren, gleichzeitig aber eben diese Glieder für das Bündnis
Bundesstaat in die Pflicht zu nehmen.

Gegengewicht 
und Bindeglied

52

Die Stellung des Bundesrates



Entscheiden als föderatives Verfassungsorgan
In jedem Bundesstaat besteht ein natürliches Spannungs ver hält -
nis zwischen dem Gesamtstaat und den Gliedstaaten. Bund und
Länder sind bemüht, ihre eigene Position zu behaupten und mög-
lichst zu stärken, ihre Rechte voll auszuschöpfen und vielleicht
auch auszudehnen. Bundestag und Bundesregierung sind in die-
sem Zusammenhang die „Zentralinstanzen“, denen das Grund -
gesetz als Gegengewicht den Bundesrat als „föderatives Bun-
desorgan“ zugeordnet hat. Der Bundesrat hat vor allem die
„Interessen der Länder“ auf Bundesebene zu wahren, sie aber
auch in Einklang mit den Belangen des Bundes zu bringen.

„Länderinteressen“ in diesem Sinne sind auf jeden Fall Belange,
die gesetzgeberisch im Kern nur durch Zustimmungsgesetze
geregelt werden können, bei denen der Bundesrat also ein abso-
lutes Vetorecht hat:

Die Aufteilung der staatlichen Aufgaben zwischen Bund und
Ländern, d. h. die Regelung der Gesetzgebungs-, Verwaltungs-
und Rechtsprechungszuständigkeiten innerstaatlich und in
Bezug auf die Europäische Union.

Die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und
 Ländern.

Die Festschreibung des Verwaltungsverfahrens, das Landes -
behörden beim Vollzug von Bundesgesetzen anzuwenden
haben.

Aber sind die Länderinteressen mit solchen organisatorischen,
 fiskalischen und administrativen Belangen wirklich erschöpft?
Dürfen und müssen die Länderregierungen als „Lände rinteressen“
nicht auch die Interessen der von ihnen vertretenen Landes -
bevölkerung, der Landesbürger wahrnehmen? Wie lassen sich
„Länder inter es sen“ von „Bürgerinteressen“ abgrenzen, wenn
doch der demokra tische Staat dem Bürger zu dienen hat? Eine
eindeutige Grenze lässt sich sicherlich nicht ziehen.

Was sind 
Länderinteressen?

Vetorecht
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Nach der Regelung des Grundgesetzes sind die Aufgaben des
Bun desrates aber nicht auf die Wahrnehmung von Lände r  -
interessen beschränkt. Der Bundesrat hat vielmehr darüber hinaus
Mit verantwortung für die Gesamtpolitik des Bundes. Das ergibt
sich schon daraus, dass er auch die Einspruchsgesetze zu be -
raten hat, die ja gerade die Interessen der Länder im Wesent li-
chen un berührt lassen. Bei den Zustimmungsgesetzen kann der
Bundes rat die Zustimmung nicht nur wegen der die Zustimmungs -
bedürf tig keit begründenden Vorschriften versagen, sondern er hat
– wie vom Verfassungsgericht mehrfach bestätigt wurde – ein
umfassen des Prüfungsrecht und darf ein Gesetz deshalb auch
wegen der nicht zustimmungsbedürftigen Vor schriften ablehnen.
Der umfassende Informationsanspruch gegenüber der Bundes -
regierung, die Mitwirkung des Bundes rates bei der Feststellung
des Vertei di gungs  falles und seine Eigenschaft als „Legalitäts -
reserve“ im Gesetz ge bungs notstand sind ebenso Ausdruck der
gesamtstaatlichen Verantwortung, die über die Wahrung regiona-
ler Belange hinausgeht.

Entscheiden als politisches Verfassungsorgan
Der Bundesrat ist ein politisches Organ, denn er besteht aus Poli-
tikern und er hat politische Aufgaben wahrzunehmen. Darum steht
der Bundesrat in einem natürlichen Konkurrenzverhältnis zu 
Bundestag und Bundesregierung. Diese beiden Verfassungs or -
gane aber sind nicht nur politische Gremien, sondern zugleich
auch Ausdruck parteipolitischer Kräfteverhältnisse. Da der
Bundes rat als föderatives Bundesorgan aber primär die Länder
und nicht primär politische Parteien zu repräsentieren hat, ergibt
sich die Frage, ob und inwieweit im Bundesrat Platz für Parteipo-
litik ist. Kann, soll, darf der Bundesrat ein parteipolitisches Gegen-
gewicht sein? 

Bei den Vorarbeiten zum Grundgesetz hatte es Bemühungen
gegeben, dem Bundesrat die Funktion eines „Widerlagers zur
Partei politik“ zu geben, den „höhere Objektivität“ und „der Wille
zur absoluten Sachlichkeit“ bestimmen sollten. Derartige Wertun-
gen, die im Grunde Abwertungen der Parteipolitik sind, wurden

Verantwortung 
für die Politik des

 Bundes

Parteipolitik im
 Bundesrat?
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aber schon im Parlamentarischen Rat kritisiert. Bei solchen Vor -
stel lungen für den Bundesrat (damals auch als „Länderrat“
bezeichnet) erscheine der Bundestag „als der Sammelpunkt aller
Bösewichte des Parteiwesens und der Länderrat als die Inkarna-
tion aller Weisheit und Güte“, kritisierte der hessische Sozial -
demokrat Hermann Brill. Eine Gegen überstellung von „Sach -
politik“ und „Parteipolitik“ würde in der Tat das Ansehen der
Parteien infrage stellen, denn sie würde eine Gleichsetzung von
Partei politik mit unsachlicher Politik anklingen lassen.

Nach der Verfassung haben die politischen Parteien die Aufgabe,
an der politischen Willensbildung mitzuwirken. In der Verfas sungs -
wirklichkeit sind sie sogar die eigentlichen „Politikträger“; wir
leben in einer „Parteiendemokratie“. Es ist deshalb heute unbe-
stritten, dass die Bundesratsentscheidungen als politische Ent-
scheidungen parteipolitisch beeinflusst sein dürfen. „Wir sind
Landes väter und Parteisöhne zugleich“, konstatierte der nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident Heinz Kühn 1971 vor dem
Bundes rat, die sich „in der Fähigkeit zu bewähren haben, Kom-
promisse zu schließen, ohne uns und unsere Ideen zu kompro -
mittieren.“

Es ist in der politischen Auseinandersetzung aber streitig, welches
Ausmaß der Parteien-Einfluss haben darf, wo also die Grenzlinie
zwischen einem „politischen Bundesrat“ und einem „partei -
politisch missbrauchten Bundesrat“ zu ziehen ist. Recht liche
Abgrenzungs kriterien gibt es hierfür nicht. Es ist vielmehr eine Auf-
gabe der politischen Parteien, mit dem notwendigen Augenmaß
für den ver fassungsmäßigen Auftrag des Bundesrates dazu bei-
zutragen, dass der Bundesrat als Verfassungsorgan eine eigen-
ständige poli tische Kraft sein kann.

Parteien 
müssen Augenmaß 
be weisen
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„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Sachbezogenheit des
Bundesrates ein Vorbild für politisches Handeln auf anderen
Ebenen sein kann. Hier steht das Wohl des Staates vor dem
Eigeninteresse, hier darf der Maßstab des Handelns und Ent -
scheidens nicht mit parteipolitischer Elle gemessen werden, hier
geht es um die Interessen der Länder und das Wohl ihrer Bürger.“

Peter Harry
 Carstensen,
Präsident des
 Bundesrates
(2005/06)



Parteipolitische Fronten zeichnen sich im Bundesrat insbesonde-
re dann ab, wenn die Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat
unterschiedliche Farben haben. Was die Opposition im Bundes-
tag nicht hat durchsetzen können, versucht sie dann von Fall zu
Fall, insbesondere bei politisch brisanten Fragen, im Bundesrat zu
erreichen. Aber die parteipolitische Orientierung und Polarisierung
ist bisher im Bundesrat keine Dauersituation gewesen. Das natür -
liche Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern, das alle
Länder ohne Rücksicht auf parteipolitische Fronten zusammen -
bindet, sowie die landespolitischen und regionalen Interessen, die
un ab hängig von Parteigrenzen sind, haben die parteipolitische
Front  stellung zwar nicht aufgehoben, aber doch immerhin aufge -
lockert.

Gegengewicht mit Kontrollfunktion 
gegenüber der Bundesregierung
Nach unserer Verfassung wählt der Bundestag den Bundes -
kanzler, der für seine Amtsführung und die seiner Regierung das
Vertrauen des Bundestages benötigt. Der Bundesrat hat keinen
Einfluss auf die Bildung oder Abberufung der Regierung. Den-
noch ist der Bundesrat neben dem Bundestag ein Kontrollorgan
der Bundesregierung.

Diese Kontrolle vollzieht sich vor allem bei der Mitwirkung an der
Gesetzgebung. Zwar kann die Regierung nach dem Gewalten -
teilungsgrundsatz keine Gesetze erlassen, sie ist aber die Stelle,
die den Anstoß für die meisten Gesetze gibt und die in den
Bundes ministerien die gesetzlichen Regelungen bis in alle Einzel -
heiten ausarbeiten lässt. Da alle Gesetzentwürfe der Regierung
zunächst dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet werden
müssen, kann er – noch vor den Beratungen des Bundes tages –
eine gründliche Überprüfung durchführen. Dabei hat sich die
Struktur des Bundesrates, also seine Zusammen setzung aus Mit-
gliedern der Länderregierungen, sowie die Möglichkeit, erfahrene
Länderbeamte als „Beauftragte“ unmittelbar an den Aus schuss -
beratungen zu beteiligen, als sehr wirkungsvoll erwiesen. Den
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Kontroll- und 
Korrektivfunktion – 
Stand der 
Verfassungsorgane
zueinander

Bundesministerien steht so ein höchst qualifiziertes Gegen -
gewicht auch auf der fachlichen Ebene gegenüber, das aufgrund
detaillierter Sachkenntnis die gesamte Innenpolitik genau unter
die Lupe nehmen kann – trotz der Fülle der Staatsaufgaben und
trotz der Kompliziertheit der Sachverhalte.

Dasselbe gilt für die Angelegenheiten der Europäischen Union,
die mit zunehmender Integration nicht mehr der klassischen
Außen politik zuzuordnen sind, sondern die Qualität europäischer
Innenpolitik erreicht haben. Da nach der bisherigen Struktur der
Union die Regierungen der Mitgliedstaaten die Entscheidungs -
gewalt in der europäischen Rechtsetzung und Politik haben,
kommt der Kontrolle der Bundesregierung auch insoweit eine her-
ausragende Bedeutung zu. Deshalb sind die Mitwirkungs- und
Kontrollrechte des Bundesrates – ebenso wie die des Bundes -
tages – durch den 1992 neu in die Verfassung aufgenommenen
Artikel 23 des Grundgesetzes verstärkt worden.

Auch für das Gebiet der eigentlichen Exekutivtätigkeit der
Bundes regierung, nämlich den Erlass von Rechtsverordnungen
und Allge meinen Verwaltungsvorschriften, kommt dem Bundesrat
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eine um fassende Kontrollfunktion zu, da ein Großteil dieser Vor-
schriften nur mit seiner Zustimmung erlassen werden kann. Weil
der Bundes tag hierbei nur ganz ausnahmsweise eingeschaltet ist,
unterliegt die Regierung insoweit allein der Kontrolle der Länder -
vertretung.

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass die Bundesregierung im
Bundesrat politisch einen schwierigeren Widerpart hat als im Bun-
destag, von dessen Mehrheit sie nach dem parlamentarischen
Regierungssystem ins Amt gehoben wurde und unterstützt wird.
Im Bundesrat dagegen können durchaus andere Parteien eine
Mehrheit bilden und zudem andere Gesichts punkte die Entschei-
dungen beeinflussen: 

Bundesrat und Bundestag können parteipolitisch unterschied-
lich zusammengesetzt sein, da die Landtagswahlen, die indirekt
über die Zusammensetzung des Bundes rates entscheiden, an
unterschiedlichen Terminen stattfinden und oft anders ausfallen
als die Bundestagswahlen. Die Bundesregierung sieht sich
dann im Bundesrat gleichsam einer „Opposition“ gegenüber,
die als Mehr  heit ent scheiden kann und nicht auf bloßes Oppo-
nieren be schränkt ist.

Die Mitglieder des Bundesrates, insbesondere die Ministerprä-
sidenten als „Landesfürsten“, bewahren aufgrund ihrer Persön-
lichkeit und des Vertrauens ihrer Wählerschaft möglicherweise
eine besondere „Unabhängigkeit“ und verfolgen deshalb eine
Politik, die nicht parteipolitisch eingebunden ist.

In die Entscheidungen des Bundesrates gehen die „vor Ort“ ge  -
wonnenen politischen und verwaltungsmäßigen Erfahrungen ein.

Die Wahrung von „Länderinteressen“ als zentrale Aufgabe des
Bundesrates fordert Tribut auch von der Bundesregierung.

Ein schwieriger
 Widerpart
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Gegengewicht mit Korrektivfunktion 
 gegenüber dem Bundestag
Das Grundgesetz hat die Bundesgesetzgebung zur Aufgabe von
zwei gesetzgebenden Körperschaften gemacht. Bundestag und
Bundesrat wurden allerdings nicht im vollen Sinne gleichberech-
tigt nebeneinander gestellt. Die „Mitwirkung“ des Bundesrates ist
abgestuft.

Bei den Zustimmungsgesetzen ist die Korrektivfunktion des
Bundes rates unübersehbar, sie wirkt sich abgeschwächt aber
auch bei den Einspruchsgesetzen aus. Der Bundesrat kann
zusätzliche oder neue Argumente und Entscheidungen in die
Gesetzgebung einbringen; er kann notfalls auch einzelne Ge setze
verhindern. Aber nicht die Möglichkeit zum „Nein“, zum Konflikt,
steht im Vordergrund, sondern die Chance zu einem übereinstim-
menden „Ja“, zum Kompromiss. 

Der Bundesrat ist sicherlich kein bequemer Ja-Sager, aber man
kann ihm auch nicht vorwerfen, ein verquerer Nein-Sager ge -
wesen zu sein. Es gibt immer wieder unterschiedliche Auffassun-
gen und auch harte Auseinander setzungen, aber im Vordergrund
steht die Suche nach sachgerechten Lösungen für die zu ent-
scheidenden Probleme. Ein Bemühen also, das zur Politik in der
Demo kratie gehört und das deshalb die Bewertung der Korrektiv-
funktion nicht schmälert, sondern auszeichnet:

Die Mitwirkung des Bundesrates bei der Gesetzgebung ist
Aus druck der Machtverteilung und des Machtausgleichs im
Bundesstaat. Als Vertretung der Länder hat der Bundesrat die
föderativen Interessen zu wahren. Gestützt auf die Verwal -
tungs erfahrungen, die die Länder aus dem Vollzug der Ge setze
ziehen, kann er außerdem einen entscheidenden Beitrag zur
Qualität und Durchführbarkeit der Bundesgesetze leisten.

Die Mitwirkung verpflichtet Bundestag und Bundesrat zum Ab -
wägen und Ausgleichen, zur Zurückhaltung und Mäßigung. 
Vorteilhaft ist es, wenn dadurch sachliche Überspitzungen ver-
mieden werden; nachteilig sind Kompromisse auf allerkleinstem
Nenner, die alle politischen Konturen bis zur Unkenntlichkeit
ver wischen.
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Die Mitwirkung ermöglicht breite Mehrheiten, die bis in die
 Länder hineinreichen und so zum inneren Frieden beitragen.

Die Mitwirkung bedeutet Kontinuität und Stabilität, wenn Aus -
gleich und breite Mehrheiten erzielt wurden, denn dann erfor-
dern die Wahlergebnisse auch in Zeiten des Beinahe-Gleich -
gewichts der politischen Kräfte keinen radikalen Kurswechsel.

Für die politische Bedeutung des Bundesrates ist ausschlagge-
bend, dass er an der Gestaltung der Rechtsordnung des Bundes
in großem Umfang mitentscheidend und nicht nur beratend betei-
ligt ist. Daraus ergibt sich eine starke Stellung gegenüber dem
Bundestag und im Verfassungsgefüge insgesamt.

So wie die Gewaltenteilung allgemein, so verläuft natürlich auch
die Aufgabenverteilung nicht ohne Reibungsverluste, auch nicht
ohne politisches Reibungsgeräusch. Insbesondere in Wahl kampf  -
zeiten kann es zu schrillen Tönen anschwellen. Wenn man solche
Ausnahmesituationen nicht überbewertet und auch in Betracht
zieht, dass Raritäten und Sensationen in der Publizistik natur -
gemäß einen höheren „Nachrichtenwert“ als geräuschlose
Normal fälle haben, dann wird die Gesamtbilanz ganz eindeutig
positiv sein. Die Zahl der ungelösten Konflikte und der von den
Be tei ligten als unbefriedigend empfundenen Kompromisse ist zwi-
schen Bundestag und Bundesrat gering geblieben.
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Die Stellung des Bundesrates

„Mit dem Bundesrat verfügt Deutschland über ein 
Instrument, das gut geeignet ist zur Bewältigung auch
großer gesellschaftlicher Herausforderungen. 
Das beweisen die Eingliederung der neuen Länder, die
solidarische Begleitung des gewaltigen Transformations-
prozesses in diesen Ländern …“

Prof. Dr.
Wolfgang Böhmer, 
Präsident des 
Bundesrates
(2002/03)  
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Bindeglied zwischen Bund und Ländern
Der Bundesrat ist nicht nur ein Gegengewicht zu Bundestag und
Bundesregierung, sondern gleichzeitig auch ein Bindeglied zwi-
schen Bund und Ländern. Durch ihn werden sowohl der Gesamt-
staat (der Bund) wie die Gliedstaaten (die 16 Länder) vertreten.

Der Bundesrat ist einerseits das föderative Verfassungsorgan des
Bundes, durch das die Länder als Gliedstaaten unmittelbar an der
Willensbildung des Bundes beteiligt sind und dadurch in dessen
Verfassungsraum, in die Politik des Bundes, hineinwirken. Ande-
rerseits macht sich der Bund durch den Bundesrat die politischen
und verwaltungsmäßigen Erfahrungen der Länder zunutze und
wirkt mit Zustimmung des Bundesrates durch Gesetze, Rechts-
verordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschriften und indirekt
durch Regelungen der Europäischen Union in den Bereich der
Länder hinein. 

So ist der Bundesrat die Bundes kammer der Länder, gleichzeitig
aber auch die Länder kammer des Bundes. Bei der engen Ver-
flechtung der Zuständig keiten von Bund und Ländern – sie ist viel
enger als zum Beispiel in den USA – ist eine solche „Mittlerfunk-
tion“ besonders wichtig. Der Bundesrat hat dabei die Belange
der Länder zu wahren, gleichzeitig aber auch die Bedürfnisse des
Gesamtstaates zu beachten. Wer im Bundesrat mitentscheidet,
der kann das „Bundesinteresse“ nie ohne das „Länderinteresse“
und das „Länderinteresse“ nie ohne „Bundesinteresse“ sehen.
Durch das Bundesorgan Bundesrat, das von den Regierungen
der Länder gebildet wird, sind die Glied staaten also sehr eng in
das politische Handeln und Unterlassen des Gesamtstaates ein-
bezogen. Sie sind nicht nur „Befehlsempfänger“, sondern sie ent-
scheiden mit. 



In guter Tradition - 
Vorgänger des Bundesrates
Der Bundesrat ist keine Neuschöpfung des Grundgesetzes. Er hat
vielmehr eine ganze Reihe von Vorgängern, die nach ihrer Zusam-
mensetzung und Aufgabenstellung Übereinstimmungen oder
doch zumindest große Ähnlichkeiten aufweisen.

Mit einigen Vorbehalten können schon der „Immerwährende
Reichs tag“ zu Regens burg (1663–1806) des „Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher  Nation“ und der Frankfurter Bundestag
des auf dem Wiener Kongress 1815 gegründeten Deutschen
Bundes zu den Vorgängern des Bundesrates gezählt werden.

Ein echter Vorgänger war der Bundesrat des Kaiserreiches von
1871, der einen wichtigen Bestandteil der Verfassungsordnung
bildete. Neben dem Kaiser war er das oberste Reichsorgan. Jedes
„Mitglied des Bundes“ konnte so viele „Be voll mächtigte“ zum
Bun desrat ernennen, wie es – abgestuft nach Einwohnerzahl –
Stimmen im Bundesrat hatte. Wie im heutigen Bundesrat musste
auch da mals jedes Land seine Stimmen einheitlich abgeben. Der
Bundesrat hatte weitaus mehr Zu ständigkeiten und Einfluss -
möglichkeiten als der Reichstag, der das Volk repräsentierte. Mit
Zustimmung des Kaisers konnte der Bundesrat sogar den Reichs -
tag auflösen.

In der Weimarer Republik von 1919 ging nach der Verfassung alle
Gewalt vom Volke aus. Dadurch verschob sich die politische
Bedeutung naturgemäß zu dem Reichsorgan, das das Volk reprä-
sentierte, also zum Reichs tag. Die Mitwirkung des Reichsrates bei
der Gesetzgebung wurde eingeschränkt. Gegen die vom Reichs-
tag beschlossenen Gesetze konnte er ledig lich Einspruch ein -
legen, den der Reichstag mit Zwei drittel mehrheit zurückweisen
konnte. Der Reichspräsident hatte dann zu entscheiden, ob er das
Gesetz ohne Weiteres verkündete oder einen Volks entscheid dar-
über anordnete.

Per Gesetz der Reichsregierung, das sich auf das Ermäch tigungs -
gesetz von 1933 stützte, wurde der Reichsrat am 14. Februar 1934
abgeschafft. Zuvor waren schon die Hoheitsrechte der Länder auf

Bundesrat 
des Kaiserreiches

Der Reichsrat der 
Weimarer Republik
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das Reich übertragen, die Länder par la mente aufgelöst und die
Länderregierungen der Reichsregierung unterstellt worden. 

Nach dem Zusammenbruch der Hitler-Diktatur hat der Parlamen-
tarische Rat mit dem Grundgesetz die Konsequenzen aus der
Katastrophe gezogen. Deshalb ist der Föderalismus ein wesentli-
ches Element der seit dem 3. Oktober 1990 in ganz Deutschland
geltenden Staatsordnung. In ihr ist der Bundesrat als das födera-
tive Verfassungsorgan auf Bundesebene eine geschichtlich
gewachsene Einrichtung, die durch den Entstehungsprozess des
deutschen Nationalstaats und die damit verknüpfte Verwirklichung
des Demokratiegrundsatzes geprägt wurde. In seinen Haupt-
merkmalen ist der Bundesrat gleichsam mit „Verfassungserbgut“
ausgestattet, das ihn insbesondere in die Tradition seiner beiden
Vorgänger stellt:

Verfassungsorgan des Bundes (Reiches),

gebildet von Vertretern der Länderregierungen,

abgestufte Stimmenzahl der Länder,

einheitliche Stimmabgabe der Länder nach Weisung der Lan-
desregierung und

Zuständigkeiten sowohl in der Gesetzgebung wie in der Ver-
waltung des Gesamtstaates.

Der Bundesrat hat mit dem Grundgesetz eine starke Stellung
erhalten – sie ist schwächer als die des Bundesrates des Kaiser-
reichs von 1871, aber stärker als die des Reichsrates der 
Weimarer Republik.
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Es spricht Reichs  kanzler
Otto von Bismarck 
(am Tisch stehend).
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